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(70)  

 

Haushaltssatzung 

des Planungsverbandes Düren-Niederzier 

für das Haushaltsjahr 2023 

 

 

 

Auf Grund des § 5 Abs. 2 und der §§ 18 Abs. 1 und 32 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 

01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621/SGV NRW 202) in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit §§ 78 ff der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NRW 2023) 

in der derzeit gültigen Fassung, hat die Verbandsversammlung des Planungsverbandes Düren-Niederzier am 25.04.2023 

folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Planungsverbandes voraus-

sichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Aus-

zahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  

 

 

im Ergebnisplan mit  

 

 dem Gesamtbetrag der Erträge auf           130.000   EUR 

 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf            31.550   EUR 

 

im Finanzplan mit 

 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf     130.000   EUR 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf       31.550   EUR 

 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf    0   EUR 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf   2.796.000   EUR 

 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf   0   EUR 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf    0   EUR 

             

 festgesetzt. 
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§ 2 

  

 Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

 

 

§ 3 

        

 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 

 

§ 4 

  

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 

 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

250.000 EUR festgesetzt. 

 

 

§ 6 

 

 Die Verbandsumlage wird auf 0 Euro festgesetzt und ist wie folgt zu zahlen: 

 

 Stadt Düren    0 EUR   (74,79 %) 

 Gemeinde Niederzier   0 EUR  (25,21 %) 

 

Die Beteiligung der Mitglieder richtet sich nach § 7 der Verbandssatzung vom 27.04.1990 in der derzeit gültigen 

Fassung der 4. Änderungssatzung vom 16.12.2019. 

 Der entsprechende Beschluss der Verbandsversammlung datiert vom 04.07.2002. 

 

 

Niederzier, den 25.04.2023 

 

 

Koschorreck                                     Rombey               Lingens 

Vorsitzender    Der Verbandsvorsteher  Schriftführerin 

der Verbandsversammlung     Bambynek 

        Schriftführer    

   

 

 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Da für das Haushaltsjahr 2023 keine Verbandsumlage festgesetzt wurde, war keine Genehmigung nach § 19 Abs. 2 des 

Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621/SGV. NRW. 202) in der 

jeweils gültigen Fassung erforderlich. 

Die Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen wurde am 28.04.2023 bei der Aufsichtsbehörde (Der Landrat des Kreises 

Düren als untere staatliche Verwaltungsbehörde) angezeigt und von dort wurde mit Schreiben vom 15.05.2023 (Zeichen 

11/3) mitgeteilt, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseiten der Stadt Düren (www.dueren.de/verwaltung-politik/bekanntma-

chungen/amtsblatt) und der Gemeinde Niederzier (https://www.niederzier.de/bekanntmachungen) abrufbar. 

 

http://www.dueren.de/verwaltung-politik/bekanntmachungen/amtsblatt
http://www.dueren.de/verwaltung-politik/bekanntmachungen/amtsblatt
https://www.niederzier.de/bekanntmachungen
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Hinweis 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Gesetzes über kommunale 

Gemeinschaftsarbeit, der Satzung des Zweckverbandes oder der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht 

mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 

 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-

vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 

Niederzier, den 26.05.2023 

 

gez. Koschorreck 

 

Koschorreck 

 

Vorsitzender der Verbandsversammlung 

________________________________________________________________________________________________ 

 

(71) 

 

Bekanntmachung der Stadt Düren 

 

I. 

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 der 

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  

Stadtentwässerung Düren 

 

Der von der Betriebsleitung aufgestellte Jahresab-

schluss für das Wirtschaftsjahr 2021 der eigenbetriebs-

ähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Düren wurde 

durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

RKP Pelzer Vogt und Partner, Düren, geprüft. Die Prü-

fung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Der Rat der Stadt Düren hat in seiner Sitzung am 

14.12.2022 folgende Beschlüsse betreffend die Fest-

stellung des Jahresabschlusses 2021, die Verwendung 

des Jahresüberschusses 2021 sowie die Entlastung des 

Betriebsausschusses für das Wirtschaftsjahr 2021 der 

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung 

Düren gem. § 4 c) i.V.m. § 26 der Eigenbetriebsverord-

nung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO 

NRW) vom 16.11.2004 gefasst: 

 

a) „Der Jahresabschluss 2021, bestehend aus Bi-

lanz, Gewinn- und Verlustrechnung und An-

hang, sowie der Lagebericht 2021 werden in der 

vorgelegten Fassung mit einer Bilanzsumme in 

Höhe von 132.248.720,16 € und einem Jahres-

überschuss in Höhe von 4.419.895,98 € festge-

stellt. 

 

b) Gemäß Abstimmung mit dem Kämmerer, vom 

10.11.2022, erfolgt derzeit keine Abführung des 

Jahresüberschusses an die Stadt Düren, sondern 

ein Vortrag auf neue Rechnung. 

 

c) Dem Betriebsausschuss wird gem. § 4 c) EigVO 

NRW für das Wirtschaftsjahr 2021 die Entlas-

tung erteilt.“ 

 

Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- 

und Verlustrechnung und Anhang, sowie der Lagebe-

richt können bis zur Feststellung des folgenden Jahres-

abschlusses über die Internetseite  www.dueren.de oder 

vor Ort bei der Stadtentwässerung Düren, Kaiserplatz 

2-4, 52349 Düren, Zimmer 413, während der Dienst-

zeiten montags – freitags 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und 

donnerstags  14.00 Uhr – 17.00 Uhr eingesehen wer-

den.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dueren.de/
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II. 

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers über 

die Prüfung des Jahresabschlusses und des  

Lageberichts 

 

Die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadt-

entwässerung Düren beauftragte Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft RKP Pelzer Vogt und Partner, Düren, hat 

mit Datum vom 15.11.2022 den nachfolgend darge-

stellten Bestätigungsvermerk erteilt. 

 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschluss-

prüfers 

 

„An die Stadtentwässerung Düren 

 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwässerung 

Düren, Düren, - bestehend aus der Bilanz zum 31. De-

zember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. De-

zember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-

richt der Stadtentwässerung Düren für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 

geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in al-

len wesentlichen Belangen den Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen i.V.m. der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen und den ein-

schlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften 

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 

vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigen-

betriebes zum 31. Dezember 2021 sowie seiner 

Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-

triebs. In allen wesentlichen Belangen steht die-

ser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-

schluss, entspricht den Vorschriften der Eigen-

betriebsverordnung und der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-

sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB, 

§§ 21 bis 25 der Eigenbetriebsverordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen und § 103 Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen sowie unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-

schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 

unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-

ben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-

chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-

sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-

stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 

der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Sonstige Informationen 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jah-

resabschluss und den Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 

Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschrif-

ten der Eigenbetriebsverordnung und der Gemeinde-

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in allen we-

sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jah-

resabschluss unter Beachtung der deutschen         

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes 

vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-

antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-

einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 

haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten 

oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-

setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 

des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 

Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
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schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-

antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-

lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 

dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschrif-

ten der Eigenbetriebsverordnung und der Gemeinde-

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen entspricht 

und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 

Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 

haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-

einstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-West-

falen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 

Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 

zu können. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 

zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 

wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 

falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht ins-

gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigen-

betriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-

gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü-

fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-

gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-

heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-

fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 

Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-

nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-

weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 

und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-

sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus  

 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-

sentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter 

- falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 

im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken 

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 

ausreichend und geeignet sind, um als Grund-

lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 

Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-

her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-

gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, be-

absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen inter-

ner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 

Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-

nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des 

Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-

nen, die unter den gegebenen Umständen ange-

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-

fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 

Eigenbetriebs abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den 

gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-

keit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusam-

menhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Ange-

messenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-

wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-

nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-

heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 

wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-

liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 

im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 

Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt aufmerksam zu machen oder, falls diese 

Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen un-

sere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 

bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 

erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Er-

eignisse oder Gegebenheiten können jedoch 

dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unter-

nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Auf-

bau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-

schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-

fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-

abschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Eigenbetriebs vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 

mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-

sprechung und das von ihm vermittelte Bild von 

der Lage des Eigenbetriebs. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den 

gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 

Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-

weise vollziehen wir dabei insbesondere die den 

zukunftsorientierten Angaben von den gesetzli-

chen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 

Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-

fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 

sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen ge-

ben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-

vermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 

wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-

ben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-

lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-

feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in-

ternen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-

fung feststellen. 

 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforde-

rungen 

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gem. § 103 

Absatz 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen 

 

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 

 

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen 

des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 

2021 befasst. Auf Basis unserer durchgeführten Tätig-

keiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns 

keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu we-

sentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse des Eigenbetriebs Anlass geben. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 

wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs sowie 

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 

sie dafür als notwendig erachtet haben. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers 

 

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW 

Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweite-

rung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 

720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. 

 

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, 

anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 

11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhält-

nisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. 

Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die 

sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der ge-

setzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beur-

teilen. 

 

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Überein-

stimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den 

Grundsätzen ordnungsgemäßer Erstellung von Prü-

fungsberichten (IDW PS 450 n.F.). 

 

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Be-

stätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts 

setzt unsere vorherige Zustimmung voraus. Die Veröf-

fentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses 

und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fas-

sung abweichenden Form (einschließlich der Überset-

zung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stel-

lungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk 

zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir 

weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin. 

 

Düren, 15. November 2022 

 

RKP Pelzer Vogt & Partner 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

gez. Rita Vogt 

-Wirtschaftsprüfer- 

 

 

III. 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die Beschlüsse des Rates der Stadt Düren vom 

14.12.2022 zur Feststellung des Jahresabschlusses 

2021 und der Vermerk des unabhängigen Abschluss-

prüfers, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RKP Pelzer 

Vogt und Partner, Düren, vom 15.11.2022 zum Jahres-

abschluss 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 

Stadtentwässerung Düren werden hiermit gem. § 26 

Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen vom 16.11.2004 bekannt gemacht. 



 

 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Düren 
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Diese Bekanntmachung ist auch über die Internetseite 

www.dueren.de einsehbar. 

 

 

Düren, 09.06.2023 

 

 

gez. Frank Peter Ullrich 

Bürgermeister 

___________________________________________ 

 

(72) 

 

 

Öffentliche Zustellung gemäß 

§ 10 Abs. 2 LZG NRW 

 

 

Stadt Düren    Düren, 06.06.2023 

Aktenzeichen: 50306.G 432  

 

 

Das an , zuletzt wohnhaft in  

 , gerichtete Schreiben vom 

16.05.2023 kann bei der Stadt Düren, Wilhelmstr. 34, 

52349 Düren (City-Karree), Zimmer 205, eingesehen 

werden. 

 

Hinweis: 

Das vorbezeichnete Dokument wird hiermit durch öf-

fentliche Bekanntmachung zugestellt.  

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in 

Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-

luste drohen können. 

Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseiten 

der Stadt Düren unter www.dueren.de/amtsblatt ein-

sehbar.  

 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 

gez. Malsbenden 

Abteilungsleiter 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

(73) 

 

 

Öffentliche Zustellung gemäß 

§ 10 Abs. 2 LZG NRW 

 

 

Stadt Düren    Düren, 12.06.2023 

Aktenzeichen: 50301.W 515-F, W 516-F  

 

 

Das an , zuletzt wohnhaft in 

 gerichtete Schreiben 

vom 12.06.2023 kann bei der Stadt Düren, Wilhelmstr. 

34, 52349 Düren (City-Karree), Zimmer 210, eingese-

hen werden. 

 

Hinweis: 

Das vorbezeichnete Dokument wird hiermit durch öf-

fentliche Bekanntmachung zugestellt.  

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in 

Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-

luste drohen können. 

Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseiten 

der Stadt Düren unter www.dueren.de/amtsblatt ein-

sehbar.  

 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 

gez. Malsbenden 

Abteilungsleiter 

___________________________________________ 
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